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1 Ausgangslage

Artikel 62 und 63 des Auslander- und Integrationsgesetzes AIG listen die Kriterien
fur den Widerruf von Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligungen auf. Demnach
kann die Bewilligung beispielsweise dann widerrufen werden, wenn eine «Auslande-
rin oder ein Auslander zu einer langfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde [...]»
oder auch wenn «eine Auslanderin oder ein Auslander oder eine Person, fir die sie
oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist». Selbst wenn die Verurteilung
zu einer langwierigen Gefangnisstrafe und der Bezug von Sozialhilfeleistungen zwei
vollig unterschiedliche Konstellationen darstellen, so kénnen diese fir Personen
ohne Schweizer Pass dieselben gravierenden Konsequenzen zur Folge haben.

Mit der AIG-Revision von 2019 wurde fur Personen ohne Schweizer Pass die Aufhe-
bung des Aufenthaltsrechts aufgrund von Sozialhilfebezug vereinfacht. Die Rickstu-
fung von einer Niederlassungs- auf eine Aufenthaltsbewilligung wurde so madglich.
Gleichzeitig wurden die Integrationskriterien im AIG verankert (Art. 59a AIG), der
Bezug von Sozialhilfe wurde in auslanderrechtlichen Verfahren zu einem Schllissel-
kriterium.

In der parlamentarischen Debatte zum AIG ging es dazumal um die Sanktionierung
von missbrauchlich bezogenen Sozialhilfeleistungen. Die Mdglichkeit, Bewilligungen
aufgrund von Sozialhilfebezug widerrufen zu kénnen, wurde jedoch in der Praxis
mancher Kantone zuséatzlich zu einem Hebel fir Migrationsregulation gemacht.



2 Die AlG-Revision und die Auswirkungen in der Praxis

Eine Studie des Blro Bass aus dem Jahr 2022 zeigt, wie sich der Sozialhilfebezug in auslan-
derrechtlichen Verfahren auswirkt: Bei Gesuchen um Verlangerung der Aufenthaltsbewilligung
versenden Migrationsbehérden Briefe an die Gesuchstellenden, in denen diese aufgefordert
werden, innert kurzer Frist (schriftliche) Unterlagen zur Uberpriifung der Integrationskriterien
(Sprachkompetenzen, Betreibungsregister, Angaben zu Schulden, Nachweis zur beruflichen
Integration, Akten IV etc.) zu liefern. Personen, die Sozialhilfe beziehen, erhalten Verfiigungen,
in denen sie verwarnt werden, oder in denen ihnen angedroht wird, dass sie bei langerem
Sozialhilfebezug mit einem Bewilligungswiderruf rechnen missen. Meldet das Sozialamt der
Migrationsbehodrde jene Personen, die Sozialhilfe beziehen, verschicken manche Migrations-
behdrden Informationsbriefe, in denen den Betroffenen mitgeteilt wird, dass ihr Aufenthaltssta-
tus Uberpruft werden muss. Dies I0st bei den betroffenen Personen Unsicherheit und Sorgen
um das Bleiberecht aus und fuhrt oft dazu, dass sich Personen ohne Schweizer Pass, die sich
in Notlagen befinden, erst gar nicht mehr an die Sozialhilfe wenden.’

Auch Himbelin et al.? stellen im Kanton Basel-Stadt in den Jahren 2018 bis 2020 bei nieder-
gelassenen Drittstaatenangehdrigen eine markante Zunahme dieses Nichtbezuges von Sozi-
alhilfe fest. Fur armutsgefahrdete Personen hat der Nichtbezug eine Reihe von Folgeproble-
men: Betroffene verschulden sich so stark, dass eine Schuldensanierung kaum mehr méglich
ist. Bei Mietzinsausstanden droht ihnen der Verlust der Wohnung. Betroffene verzichten auf
notwendige arztliche Behandlungen. lhre korperliche und psychische Gesundheit leidet. Die
berufliche Integration vieler wird so erschwert. Insgesamt verstarkt sich die gesellschaftliche
Isolation immer mehr, ein Teufelskreis entsteht. Der drohende Bewilligungsentzug trifft auch
Menschen, die sich ein Leben lang nichts haben zuschulden kommen lassen. Im Falle von
Notlagen riskieren sie, die Schweiz verlassen zu mussen, selbst wenn sie langst Teil der Mig-
rationsgesellschaft Schweiz geworden sind. Ein gesichertes Aufenthaltsrecht gibt es nicht
mehr.

3 Stossrichtung der Parlamentarischen Initiative «Armut ist kein Verbrechen»

Aufgrund dieser Entwicklungen reichte Samira Marti im Juni 2020 die Parlamentarische Initia-
tive «Armut ist kein Verbrechen» ein. Diese regt an, die Artikel 62 «Widerruf von Bewilligungen»
und 63 AIG «Widerruf der Niederlassungsbewilligung» durch einen neuen Absatz zu ergénzen,
der fUr den Bewilligungswiderruf aufgrund des Bezugs von Sozialhilfe deutliche Schwellen
setzt. Fur jene Personen, die ihre Bedurftigkeit nicht mutwillig herbeigeflihrt haben und sich in
einer Notlage an das Sozialamt richten, soll Rechtssicherheit geschaffen werden.

Konkret soll das AlG dahingehend angepasst werden, dass ein Widerruf aufgrund des Bezugs
von Sozialhilfe nach zehn Jahren in der Schweiz nicht mehr mdglich ist, es sei denn, die
Person habe ihre Bedurftigkeit

a) mutwillig herbeigefiihrt oder
b) mutwillig unverandert belassen.

1 Biiro Bass (2022): Nichtbezug von Sozialhilfe bei Ausldnder/innen mit Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung in der Schweiz.

2 Hiimbelin Oliver, Nadine Elsener, Olivier Lehmann (2023): Nichtbezug von Sozialhilfe in der Stadt Basel, 2026-2020. Bericht zuhanden der Sozial-
hilfe Basel-Stadt.



https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2022/2022_Charta_Sozialhilfe_Nichtbezug_Sozialhilfe_DE.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/grundlagen_und_positionen/themen/Soziale_Sicherheit/Nichtbezug_von_Sozialhilfe_in_der_Stadt_Basel_29.08.2023.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/grundlagen_und_positionen/themen/Soziale_Sicherheit/Nichtbezug_von_Sozialhilfe_in_der_Stadt_Basel_29.08.2023.pdf

Mit der Annahme dieser Initiative hat das Parlament anerkannt, dass die Verknipfung von
Sozialhilfebezug mit auslanderrechtlichen Massnahmen problematisch ist. Es hat zudem aner-
kannt, dass Auslanderinnen und Auslander, die seit mehr als zehn Jahren integraler Bestand-
teil der standigen Schweizer Wohnbevolkerung sind, beim Zugang zur Sozialhilfe den Schwei-
zer Staatsangehorigen gleichzustellen sind.

4 Stossrichtung des Umsetzungsvorschlags der Staatspolitischen Kommis-
sion des Nationalrats (SPK-N)

Geht es nach dem Willen der SPK-N, welche die parlamentarische Initiative «Armut ist kein
Verbrechen» umzusetzen hat, sollen im AlG lediglich die rechtlichen Voraussetzungen fiir eine
generelle Prifung eines allfalligen Widerrufs geschaffen werden. Zu berticksichtigen ist dabei,
ob die Person ihre Sozialhilfeabhangigkeit

a) durch eigenes Verschulden herbeigefihrt hat und

b) ob sie ihr Arbeitspotenzial oder andere Moglichkeiten, von der Sozialhilfe dauer-
haft unabhédngig zu werden, ungeniigend genutzt hat.

Wahrend die parlamentarische Initiative «Armut ist kein Verbrechen» das Ziel verfolgt, den
Bewilligungswiderruf auf Missbrauchsfalle zu begrenzen, schwingt beim Umsetzungsvorschlag
der SPK-N unterschwellig mit, dass armutsbetroffene Personen ihre Situation grundsatzlich
selbst verschuldet haben. Aufgabe der Migrationsamter ist es gemass dieser Betrachtungs-
weise, im Einzelfall die Schwere des Verschuldens zu prufen. Der Widerruf der Bewilligung
kann abgewendet werden, wenn die betroffene Person keine eigene Schuld trifft.

Die Einschatzungen der Sozialdienste, welche die Sozialhilfe auszurichten haben, missen die
Migrationsamter bei der Prifung zwar bertcksichtigen, sie sind aber fur deren auslanderrecht-
liche Entscheide nicht verbindlich. «Wenn eine betroffene Person zum Beispiel aus Sicht der
Sozialbehérde Anspruch auf Unterstiitzungsleistungen hatte, ohne erwerbstatig zu sein, be-
deutet dies nicht, dass migrationsrechtlich der Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhangigkeit aus-
geschlossen ware».® Es sind die Migrationsamter, welche die Schwere des Verschuldens in
eigenem Ermessen einschatzen. Basierendauf dieser Einschatzung entscheiden sie und legen
die auslanderrechtlichen Konsequenzen in jedem Einzelfall fest.

Auf die 10-jahrige Schutzfrist fur langjahrig anwesende Personen bzw. fur Personen, die in der
Schweiz geboren und aufgewachsen sind, verzichtet der Umsetzungsvorschlag der SPK-N.

Diese Stossrichtung der SPK-N und die sich daraus ergebenden Folgeprobleme erachtet die
Eidgendssische Migrationskommission EKM als problematisch. Dies gilt auch fur die Offenheit
und Unscharfe des Begriffs des sogenannten Selbstverschuldens. Es ist nicht klar, was darun-
ter genau zu verstehen ist. Dies fuhrt zu grossen Schwierigkeiten, sowohl fur die Migrationsbe-
hdérden, die prifen sollen, ob eine Bewilligung widerrufen werden muss, als auch fur betroffene
Personen ohne Schweizer Pass, die in Notlagen Sozialhilfe beantragen sollten, aus Angst vor
auslanderrechtlichen Sanktionen aber auf die Unterstltzung verzichten. Eine harmonisierte
Anwendung des Rechts ist aufgrund der unscharfen Begrifflichkeit im foderalen System der
Schweiz nicht mdglich, der Verzicht auf die Wahrnehmung rechtlicher Anspriiche durch Be-
troffene die unintendierte Folge.

3 Erlauternder Bericht S. 9 f.
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Der Umsetzungsvorschlag der SPK-N zielt damit am Anliegen der Parlamentarischen Initiative
vorbei. Statt die Voraussetzungen zu schaffen, dass auch jener Teil der Wohnbevélkerung, der
nicht tGber einen Schweizer Pass verflgt, das Recht auf Unterstitzung in Notlagen wahrneh-
men kann, ohne deswegen gravierende auslanderrechtliche Konsequenzen in Kauf nehmen
zu muassen, kodifiziert der Vorschlag der SPK-N beim Bewilligungswiderruf lediglich die bishe-
rige Rechtsprechung des Bundesgerichts: Im Rahmen der Verhaltnismassigkeitsprifung kla-
ren die kantonalen Migrationsbehorden ab, ob eine Person den Sozialhilfebezug selbst ver-
schuldet hat und ob ihr mit Blick auf die Ablosung von der Sozialhilfe Unterlassungen zur Last
gelegt werden kénnen. Gegenuber dem Initiativtext ist der Vorschlag der SPK-N aus Sicht der
EKM darum eine deutliche und nicht sachdienliche Abschwachung. Er vermag der Schweizer
Wohnbevdlkerung ohne Schweizer Pass in der Praxis wenig Rechtssicherheit zu bieten.

5 Abweichungen des Umsetzungsvorschlags vom Initiativtext
In zwei Punkten weicht der Umsetzungsvorschlag der SPK-N vom Initiativtext ab:

o bei der 10-jahrigen Schutzfrist, nach welcher ein Widerruf nur in besonderen Fallen
mdglich sein soll, sowie

o bei der Mutwilligkeit.

5.1 Verzicht auf die 10-jahrige Schutzfrist

Die parlamentarischen Initiative «Armut ist kein Verbrechen» fordert, dass ein Widerruf der
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung nach einem ununterbrochenen und ordnungsge-
massen Aufenthalt von zehn Jahren in der Schweiz — mit Ausnahme von mutwillig herbeige-
fuhrter oder mutwillig unveranderter Bedurftigkeit — nicht mehr méglich sein soll. Die 10-jahrige
Schutzfrist lehnt sich an einen Leitentscheid des Bundesgerichts aus dem Jahr 2022 an. In
diesem schaffte das Bundesgericht ein Bleiberecht fur langjahrig in der Schweiz anwe-
sende Auslanderinnen und Auslander. Spatestens nach zehn Jahren sei in der Regel von
einer guten Integration auszugehen. Nur besondere Grinde wirden die Nichtverlangerung
eines Aufenthaltsrechtes in diesen Fallen rechtfertigen.*

Die SPK-N lehnte die 10-jahrige Schutzfrist in einem Grundsatzentscheid ab. Sie argumentiert,
dass der Wortlaut im Initiativtext zu Unklarheiten fuhren konnte. Bei der Verhaltnismassigkeits-
prifung misse das Verschulden an der Sozialhilfeabhangigkeit bereits heute im Einzelfall ge-
pruft werden und zwar unabhangig von der Aufenthaltsdauer.

Die EKM wiinscht sich darum trotz Grundsatzentscheid eine Frist, nach welcher Bewilligungen
beim Bezug von Sozialhilfe grundsatzlich nicht mehr widerrufen werden kénnen. Personen
ohne Schweizer Pass, die in der Schweiz geboren oder vor Jahren in die Schweiz zugewandert
sind, sind Teil der Migrationsgesellschaft Schweiz. Ihnen soll derselbe Zugang zu sozialen
Rechten gewahrt werden, wie Personen mit Schweizer Pass. Aus Sicht der EKM ist es unzu-
mutbar, dass Uber langjahrig in der Schweiz lebenden Personen lebenslang das Damokles-
schwert des Widerrufs der Aufenthaltsbewilligung schwebt. Will der Gesetzgeber dennoch auf
eine konkrete Schutzfrist verzichten, dann muss er aus Sicht der EKM zumindest die nétigen
gesetzlichen Vorkehrungen treffen, um Rechtssicherheit zu schaffen: Fir hier geborene und
ohne Unterbruch wahrend zehn Jahren anwesende Personen ohne Schweizer Pass braucht

4 In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 144 | 266) verlangt die Pa IV «Armut ist kein Verbrechen» dass der Gesetz-
geber eine Schutzfrist bei zehn Jahren ansetzt.
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es eine hohe Schwelle fur einen Bewilligungswiderruf. Die Kriterien missen prazise sein, so-
dass Personen in Notlagen einschatzen kénnen, ob ihnen der Widerruf des Aufenthaltsrechts
droht, wenn sie sich an die Sozialhilfe wenden.

5.2 Verzicht auf den Begriff der «Mutwilligkeit»

Die parlamentarische Initiative «Armut ist kein Verbrechen» verwendet den Begriff der «Mut-
willigkeit». Die Migrationsbehdrden sollen die Bewilligung nur widerrufen kdnnen, wenn eine
Person die Sozialhilfebedurftigkeit mutwillig herbeigeflihrt oder mutwillig unverandert belassen
hat. Mit dem Begriff der «Mutwilligkeit» sollen Ausweisentzlige auf Falle reduziert werden, in
welchen Personen missbrauchlich Sozialhilfe beziehen.

Gemass Bundesgericht liegt ein mutwilliges Verhalten vor, «wenn die auslandische Person aus
Absicht, Boswilligkeit oder Liederlichkeit bzw. Leichtfertigkeit ihren 6ffentlich-rechtlichen oder
privatrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt».® Bei den Ursachen des Sozialhilfebezugs
sind auch Aspekte wie Arbeitsplatzverlust, schwierige Arbeitssuche, Aus- oder Weiterbildun-
gen, gesundheitliche Probleme oder Krisensituationen (u.a. Scheidung, hausliche Gewalt) zu
bertcksichtigen. Hingegen kann einer Person bereits eigenes Verschulden zur Last gelegt wer-
den, wenn sie das Arbeitspotenzial und die Steuerungsmadglichkeiten zur nachhaltigen Ablo-
sung von der Sozialhilfe in vorwerfbarer Weise Uber Jahre hinweg unzureichend ausschopft.®
Der behordliche Deutungsspielraum ist hier also viel grosser. Die aktuelle Praxis der Kantone
zeigt, dass der Begriff des «eigenen Verschuldens» oft sehr eng ausgelegt wird. «Kein Ver-
schulden» wird an einzelnen Grinden wie «nachgewiesenen Krankheiten», «Erwerbsarmut»
oder «Einelternhaushalten mit Kleinkindern» festgemacht. Andere, weniger offensichtliche
Grunde, werden hingegen tendenziell als eigenes Verschulden gewertet.

Fir einen folgenschweren Entscheid wie den Bewilligungswiderruf muss das «Verschulden»
umfassender gepruft werden. Die parlamentarische Initiative «Armut ist kein Verbrechen» will,
dass nur erhebliche und mutwillige Verfehlungen einen Widerruf der Bewilligung zurfolge ha-
ben konnen. Das vorgeworfene Verhalten muss gravierend und in der konkreten Situation in
keiner Weise nachvollziehbar sein. Angesichts der Tragweite der behoérdlichen Entscheide fir
die Betroffenen sollen einfache Pflichtverletzungen fur einen Bewilligungswiderruf nicht ausrei-
chen. Aus Sicht der EKM ist dieses Vorgehen sachgemass und der Begriff der Mutwilligkeit
deshalb klar zu bevorzugen.

6 Stossrichtung des Umsetzungsvorschlags der EKM

Ziel der Sozialhilfe ist es, Armut zu bekampfen. Artikel 62 Absatz ¢ und 63 Absatz e AIG zielen
hingegen darauf hin, mit auslanderrechtlichen Massnahmen gegen armutsbetroffene Men-
schen vorzugehen. Der von der SPK-N vorgeschlagene Begriff des «eigenen Verschuldens»
beinhaltet aus Sicht der EKM flr einen so folgenschweren Entscheid wie den Widerruf einer
Bewilligung zu viel Ermessenspielraum. Die Migrationsbehorden konnten Bewilligungen wider-
rufen, ohne Vorliegen eines mutwilligen Fehlverhaltens. Dies verunsichert jenen Viertel der
hiesigen Wohnbevolkerung, der nicht tGber den Schweizer Pass verfiigt.

Verzichtet der Gesetzgeber zudem auf die 10-jahrige Schutzfrist, dann gibt es auch fir lang-
jahrig anwesende und hier geborene Personen keine Aufenthaltssicherheit. Aus Sicht der EKM
muss der Widerruf von Bewilligungen auf jene Falle begrenzt werden, in denen Personen durch

5 BGer 2C_490/2023 vom 31.05.2024 E. 5.2
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«erhebliches eigenes Verschulden» Sozialhilfe bezogen haben und in denen sie eine nachhal-
tige Ablésung von der Sozialhilfe in rechtsmissbrauchlicher Weise verhindert haben.

Die EKM halt fest, dass Falle von erheblichem eigenen Verschulden selten sind und Uberdies
nicht nur bei Personen ohne Schweizer Pass vorkommen kénnen. Ist das erhebliche eigene
Verschulden jedoch nachweislich vorhanden, dann soll der Rechtsstaat fir eine angemessene
Reaktion sorgen. Dies musste allerdings konsequenterweise nicht im AIG geregelt werden,
sondern fir alle Sozialhilfebeziehenden gelten. Die Verwendung des Begriffs des Rechtsmiss-
brauchs wirde Klarheit und Rechtssicherheit schaffen und musste fir alle gelten.

Die EKM empfiehlt deshalb den Umsetzungsvorschlag der SPK-N wie folgt zu andern:

Art. 62 Abs. 1b's
1bis Bei der Prifung eines allfalligen Widerrufs nach Absatz 1 Buchstabe e ist zu bertick-
sichtigen, ob die betroffene Person durch erhebliches eigenes Verschulden die Sozialhilfe-

abhanglgkelt herbelgefuhrt and—ﬂ%beﬁspetenzakede#andere—h#e%e&%&en—naehhdﬂg

at-und die nachhaltige
Ablosung von der Sozialhilfe in rechtsmlssbrauchllcher Welse verhindert hat.

Art. 63 Abs. 1P’
1bs Bei der Prufung eines allfalligen Widerrufs nach Absatz 1 Buchstabe c ist zu bertck-

sichtigen, ob die betroffene Person durch erhebllches eigenes Verschulden die SOZ|th|Ife-
abhanglgkelt herbelgefuhrt g .

—und die nachhaltlge
Ablosung von der Sozialhilfe in rechtsmlssbrauchllcher Welse verhindert hat.

Eidgendssische Migrationskommission EKM

‘'

Manuele Bertoli

Prasident

6/6



	1 Ausgangslage
	2 Die AIG-Revision und die Auswirkungen in der Praxis
	3 Stossrichtung der Parlamentarischen Initiative «Armut ist kein Verbrechen»
	4 Stossrichtung des Umsetzungsvorschlags der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats (SPK-N)
	5 Abweichungen des Umsetzungsvorschlags vom Initiativtext
	5.1 Verzicht auf die 10-jährige Schutzfrist
	5.2 Verzicht auf den Begriff der «Mutwilligkeit»

	6 Stossrichtung des Umsetzungsvorschlags der EKM

